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Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang von internationalen Studienbewerberinnen 
und Studienbewerbern an der Universität Bielefeld (DSH-O) vom 17. Februar 2017 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 10 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1154), hat die Universität Bielefeld die folgende Ordnung erlassen: 

 
I. Allgemeine Prüfungsbestimmungen 

 
§ 1  

Anwendungsbereich 
 
(1) Internationale Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen gemäß § 3 Abs. 1 der Ordnung über den Zugang 
und die Zulassung internationaler Studienbewerberinnen und Studienbewerber zum Studium an der Universität Bielefeld 
(Ozzis) vom 2. Mai 2012 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - Jg. 41 Nr. 7 S. 177) 
die für den gewählten Studiengang erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen. 
 
Dieser Nachweis kann gem. § 3 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe b) Ozzis durch die „Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang“ (DSH) erfolgen. 
 
(2) Wenn die DSH mindestens mit dem Gesamtergebnis DSH-2 bestanden ist, gilt dies gem. § 3 Abs. 1 Satz 3 
Buchstabe b) Ozzis als Nachweis der sprachlichen Studierfähigkeit für die uneingeschränkte Zugang oder Einschreibung 
zu allen Studiengängen und Studienabschlüssen.  
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe b) Satz 2 Ozzis kann die für den angestrebten Studiengang zuständige Fakultät in 
den Fächerspezifischen Bestimmungen eine niedrigere Bewertung, mindestens jedoch die DSH-1, für ausreichend 
erklären. 
 

§ 2 
Zweck der Prüfung 

 
(1) Durch die DSH soll die Bewerberin oder der Bewerber nachweisen, dass sie oder er mündlich und schriftlich in 
allgemeinsprachlicher und wissenschaftssprachlicher Hinsicht befähigt ist, das geplante Fachstudium aufzunehmen. Sie 
oder er muss in der Lage sein, auf die Studiensituation bezogene mündlich oder schriftlich dargebotene Texte zu 
verstehen, zu bearbeiten und solche Texte selbst zu verfassen.  
 
(2) Durch die DSH wird die sprachliche Studierfähigkeit in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen und 
wissenschaftssprachliche Strukturen, Textproduktion sowie mündlicher Ausdruck nachgewiesen. Das Prüfungszeugnis 
weist das Gesamtergebnis aus mündlicher und schriftlicher Prüfung als DSH-3, DSH-2 oder DSH-1 mit Angabe der in den 
einzelnen Bereichen erreichten Ergebnisse aus, wobei die Ebene DSH-2 die allgemeine sprachliche Studierfähigkeit 
darstellt. Das Prüfungszeugnis dokumentiert die mit einzelnen Ergebnissen nachgewiesenen sprachlichen Fähigkeiten. 

 
§ 3  

Zugang, Zulassung, Prüfungsentgelt, Prüfungstermine 
 
(1) Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Linguistik und 
Literaturwissenschaft nach Maßgabe der vorhandenen Kapazitäten eine Obergrenze für die Anzahl an Zulassungen für 
die jeweiligen DSH-Prüfungen festlegen.  
 
(2) Für die Teilnahme an der DSH kann ein Prüfungsentgelt erhoben werden.  
 
(3) Zur DSH erhält Zugang, wer sich ordnungsgemäß bis zum jeweils festgesetzten Termin vor einer Prüfung angemeldet, 
alle erforderlichen Unterlagen eingereicht, nach Erhalt einer Zahlungsaufforderung das ggf. nach Absatz 2 zu zahlende 
Entgelt entrichtet und eine Zulassungsbestätigung im Sinne von Absatz 1 erhalten hat.  
 
(4) Die Prüfungstermine werden spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn bekannt gemacht.  
 
(5) Die DSH wird insbesondere für Bewerberinnen und Bewerber angeboten, die in einem besonderen Verhältnis zur 
Universität Bielefeld stehen. 
 
(6) Über den Zugang und die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die näheren Einzelheiten der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen und des Verfahrens einschließlich der Termine und Fristen regelt der Prüfungsausschuss im 
Einvernehmen mit der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft.  
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§ 4 
Gliederung der Prüfung 

 
(1) Die DSH besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Die schriftliche Prüfung findet vor der 
mündlichen Prüfung statt. Beide Prüfungsteile sind am gleichen Standort sowie innerhalb eines einzigen 
Prüfungszeitraums abzulegen. 
 
(2) Die für die mündliche Prüfung zuständige Prüfungskommission kann durch Beschluss von einer mündlichen Prüfung 
absehen, wenn ihr für die Beurteilung der mündlichen Kommunikationsfähigkeit andere hinreichende Erkenntnisse 
vorliegen. Die mündliche Prüfung entfällt, wenn die schriftliche Prüfung nicht bestanden ist. Eine Anerkennung von 
Vorleistungen für den schriftlichen Prüfungsteil ist nicht möglich. 

 
§ 5 

Bewertung der Prüfung und Feststellung des Prüfungsergebnisses 
 
(1) Die Gesamtprüfung ist bestanden, wenn sowohl die schriftliche Prüfung gemäß § 10 als auch die mündliche Prüfung 
gemäß § 11 bestanden sind. 
 
(2) Die schriftliche Prüfung ist bestanden, wenn von den in den Teilprüfungen HV, LV, WS, TP gemäß § 10 Abs. 1 
gestellten Anforderungen insgesamt mindestens 57% erfüllt sind. 
 
(3) Bei der schriftlichen Prüfung gemäß § 10 werden die Teilprüfungen HV, LV, WS, TP im Verhältnis 2:2:1:2 gewichtet. 
 
(4) Verstehen und Verarbeiten eines Lesetextes sowie Wissenschaftssprachliche Strukturen bilden eine gemeinsame 
Teilprüfung. 
 
(5) Die mündliche Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 57% der Anforderungen erfüllt sind. 
 
(6) Wird gemäß § 4 Abs. 2 von einer mündlichen Prüfung abgesehen, so ist die Gesamtprüfung bestanden, wenn die 
schriftliche Prüfung gem. § 10 bestanden ist; in diesem Fall wird das Ergebnis der mündlichen Prüfung durch die 
Prüfungskommission zur Feststellung des Gesamtergebnisses mit 62%, 75% oder 90% festgesetzt und im 
Prüfungszeugnis mit dem Vermerk „von der mündlichen Prüfung befreit“ angegeben. 
 
(7) Das Gesamtergebnis der Prüfung wird festgestellt  
- als DSH-1, wenn sowohl in der schriftlichen als auch der mündlichen Prüfung mindestens 57 % der Anforderungen 

erfüllt wurden;  
- als DSH-2, wenn sowohl in der schriftlichen als auch der mündlichen Prüfung mindestens 67 % der Anforderungen 

erfüllt wurden; 
- als DSH-3, wenn sowohl in der schriftlichen als auch der mündlichen Prüfung mindestens 82 % der Anforderungen 

erfüllt wurden. 
 

§ 6 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben 
bildet die Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss besteht aus 
der oder dem Vorsitzenden, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern. Die oder 
der Vorsitzende und ihre oder seine Stellvertreterin oder -vertreter werden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, ein Mitglied wird aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Mitglied aus 
der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung und ein weiteres Mitglied aus der Gruppe der 
Studierenden von der Fakultätskonferenz der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft gewählt. Die Amtszeit des 
studentischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für 
die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden. Der 
Prüfungsausschuss ist insbesondere dafür zuständig, über Einwendungen und Widersprüche zu entscheiden. Darüber 
hinaus hat der Prüfungsausschuss der Fakultätskonferenz mindestens einmal im Jahr über die Entwicklung der Prüfungen 
zu berichten. Der Prüfungsausschuss kann seine Aufgaben auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; dies 
gilt nicht für Entscheidungen über Einwendungen und Widersprüche sowie für den Bericht an die Fakultät. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder deren oder dessen 
Stellvertreterin oder Stellvertreter mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind, von denen eines 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehören muss. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Die 
Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer verfügen jeweils über zwei Stimmen, die übrigen 
Mitglieder jeweils über eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Das 
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studentische Mitglied des Prüfungsausschusses besitzt bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen kein 
Stimmrecht, es ist in diesen Fällen nur anzuhören. 
 
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 
 
(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, ihre 
Stellvertreterinnen und -vertreter, die Prüfenden sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 

§ 7 
Prüfungskommission und Prüfende 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt eine oder mehrere Prüfungskommissionen. Ihr gehören jeweils zwei Prüfende an. Die 
jeweilige Prüfungskommission ist für die Durchführung der Prüfungen entsprechend den Bestimmungen dieser Ordnung 
verantwortlich. Kommt bei der Prüfungsbewertung keine einvernehmliche Entscheidung zustande, entscheidet das in 
Absatz 2 genannte Mitglied der Prüfungskommission und wenn beide Mitglieder der Prüfungskommission die 
Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllen, das vom Prüfungsausschuss bestimmte Mitglied abschließend. 
 
(2) Ein Mitglied der jeweiligen Prüfungskommission muss an der Universität Bielefeld/ DaF hauptberuflich tätig sein. 
 
(3) Bei mündlichen Prüfungen soll der Prüfungskommission auf Wunsch der Studienbewerberinnen und -bewerber nach 
Möglichkeit eine Person als Beisitzerin oder Beisitzer mit beratender Stimme angehören, die in dem Fach tätig ist, das die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber studieren will. Das Prüfungsgespräch ist öffentlich für 
Studienbewerberinnen und -bewerber, die ebenfalls die Prüfung ablegen wollen, wenn die zu Prüfenden nicht 
widersprechen. Die Beratung und die Bewertung der Prüfungsleistungen erfolgen nichtöffentlich. 
 

§ 8 
Wiederholung der Prüfung 

 
Eine nicht bestandene Deutsche Sprachprüfung kann frühestens mit der nächsten regelmäßigen Prüfung wiederholt 
werden. 
 

§ 9 
Prüfungszeugnis 

 
(1) Über die DSH wird ein Zeugnis ausgestellt, das von dem/der Prüfungsvorsitzenden und einem dafür benannten 
Mitglied der Prüfungskommission unterzeichnet wird. Titel, Vorname und Name der Unterzeichnenden sind auf dem 
Zeugnis in Druckschrift zu vermerken. Das Zeugnis enthält den Vermerk, dass die der Prüfung zugrunde liegende örtliche 
Prüfungsordnung den Bestimmungen der Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an 
deutschen Hochschulen entspricht und bei der HRK (Nummer, Datum) registriert ist. 
 
(2) Das Prüfungszeugnis weist das Prüfungsergebnis mit den erreichten Leistungen gemäß § 5 Abs. 7 aus. 
 
(3) Ist das Gesamtergebnis der Prüfung „nicht bestanden“, kann eine Bescheinigung über die Teilnahme an der Prüfung 
mit dem Ergebnis „nicht bestanden“ ausgestellt werden. 
 
(4) Die Prüfungsunterlagen sind 5 Jahre lang aufzubewahren. Elektronische Archivierung ist zulässig. 
 
 
 
II. Besondere Prüfungsbestimmungen 
 

§ 10 
Schriftliche Prüfung 

 
(1) Die schriftliche Prüfung umfasst die Teilprüfungen: 

1. HV: Verstehen und Verarbeiten eines Hörtextes (Bearbeitungszeit: 10 Minuten nach dem ersten 
Vortrag und 40 Minuten nach dem zweiten Vortrag. Die Vortragszeit selbst und eventuelle 
Vorentlastungen werden nicht auf die Bearbeitungszeit angerechnet), 

 
2. LV und WS: Verstehen und Verarbeiten eines Lesetextes und wissenschaftssprachlicher Strukturen (90 

Minuten einschließlich Lesezeit), 
 

3. TP: Vorgabenorientierte Textproduktion (70 Minuten). 
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(2) Die Teilprüfungen sollten mindestens zwei verschiedenen Themenbereichen zugeordnet sein. Bei der Bearbeitung der 
Aufgaben sind einsprachige Wörterbücher zugelassen. Elektronische/andere Hilfsmittel sind nicht zugelassen. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit der gesamten schriftlichen Prüfung (inklusive Vortrag des Hörtextes) dauert höchstens vier 
Zeitstunden. 
 
(4) Teilprüfungen: 
 
1. Verstehen und Verarbeiten eines Hörtextes (HV) 
Mit der Prüfung soll die Fähigkeit aufgezeigt werden, Vorlesungen und Vorträgen aus dem wissenschaftlichen Bereich mit 
Verständnis zu folgen, sinnvoll Notizen dazu anzufertigen und damit zu arbeiten. 
 
a) Art und Umfang des Textes 
Es soll ein Text zugrunde gelegt werden, welcher der Kommunikationssituation Vorlesung/Übung angemessen Rechnung 
trägt. Der Text setzt keine Fachkenntnisse voraus, ggf. nur solche, die Gegenstand eines vorausgegangenen 
fachspezifisch orientierten Unterrichts waren. Der Text soll je nach Redundanz im Umfang einem schriftlichen Text von 
nicht weniger als 5500 und nicht mehr als 7000 Zeichen (mit Leerzeichen) entsprechen. 
 
b) Durchführung 
Der Hörtext wird zweimal präsentiert. Dabei dürfen Notizen gemacht werden. Vor der Präsentation des Prüfungstextes 
können Hinweise über dessen thematischen Zusammenhang gegeben werden. Die Angabe von Namen, Daten und 
schwierigen Fachbegriffen und die Veranschaulichung durch visuelle Hilfsmittel sind zulässig. Die Art der Präsentation soll 
der Kommunikationssituation Vorlesung/Übung angemessen Rechnung tragen. 
 
c) Aufgabenstellung 
Die Aufgabenstellung ist abhängig von der Struktur des Prüfungstextes. Sie soll insbesondere das inhaltliche Verstehen 
und das Erkennen der Themenstruktur und der Textorganisation zum Gegenstand haben. Es können verschiedenartige 
und miteinander kombinierbare Aufgaben gestellt werden, z.B. 
- Beantwortung von Fragen, 
- Strukturskizze, 
- Resümee, 
- Darstellung des Gedankengangs. 
 
d) Bewertung 
Die Leistung ist zu bewerten nach Vollständigkeit und Angemessenheit der Erfüllung der gestellten Aufgaben. 
 
2. Verstehen und Verarbeiten eines Lesetextes und wissenschaftssprachlicher Strukturen (LV und WS) 
Mit der Prüfung soll die Fähigkeit aufgezeigt werden, einen schriftlich vorgelegten wissenschaftsorientierten Text zu 
verstehen und sich damit auseinander zu setzen. 
 
a) Art und Umfang des Textes 
Es soll ein weitgehend authentischer, studienbezogener und wissenschaftsorientierter Text vorgelegt werden, der keine 
Fachkenntnisse voraussetzt, ggf. nur solche, die Gegenstand eines vorangegangenen fachspezifisch orientierten 
Unterrichts waren. Dem Text können z.B. eine Grafik, ein Schaubild oder ein Diagramm beigefügt werden. Der Text soll 
einen Umfang von nicht weniger als 4500 und nicht mehr als 6000 Zeichen (mit Leerzeichen) haben. 
 
b) Aufgabenstellung Leseverstehen 
Die Aufgabenstellung ist abhängig von der Struktur des Prüfungstextes. Das Textverstehen und die Fähigkeit zur 
Textverarbeitung können u. a. durch folgende Aufgabentypen überprüft werden: 
- Beantwortung von Fragen, 
- Darstellung der Argumentationsstruktur des Textes, 
- Darstellung der Gliederung des Textes, 
- Erläuterung von Textstellen, 
- Formulierung von Überschriften 
- Zusammenfassung. 
 
c) Bewertung Leseverstehen 
Die Leistung ist nach Vollständigkeit und Angemessenheit der Erfüllung der gestellten Aufgaben zu bewerten. 
 
d) Aufgabenstellung Wissenschaftssprachliche Strukturen 
Die Aufgabenstellung im Bereich Wissenschaftssprachliche Strukturen beinhaltet das Erkennen, Verstehen und 
Anwenden wissenschaftssprachlich relevanter Strukturen. Diese Aufgabenstellung soll die Besonderheiten des zugrunde 
gelegten Textes zum Gegenstand haben (z.B. syntaktisch, morphologisch, lexikalisch, idiomatisch, textsortenbezogen) 
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und kann u. a. Ergänzungen, Fragen zum Verstehen komplexer Strukturen sowie verschiedene Arten von Umformungen 
(Paraphrasierung, Transformation) beinhalten. 
 
e) Bewertung Wissenschaftssprachliche Strukturen 
Dieser Prüfungsteil ist nach sprachlicher Richtigkeit zu bewerten. 
 
3. Vorgabenorientierte Textproduktion (TP) 
Mit der Prüfung soll die Fähigkeit aufgezeigt werden, sich selbständig und zusammenhängend zu einem 
studienbezogenen und wissenschaftsorientierten Thema schriftlich zu äußern. 
 
a) Aufgabenstellung 
Die Textproduktion sollte einen Umfang von ca. 250 Wörtern haben. Die Aufgabe sollte Sprachhandlungen aus folgenden 
beiden Bereichen evozieren 

- Beschreiben, Vergleichen, Beispiele anführen, 
- Argumentieren, Kommentieren, Bewerten. 

Vorgaben zur Textproduktion können sein: Grafiken, Schaubilder, Diagramme, Stichwortlisten, Zitate. Sie darf nicht den 
Charakter eines freien Aufsatzes annehmen. Durch die Aufgabenstellung sollte ausgeschlossen werden, dass die 
Aufgaben schematisch durch vorformulierte Passagen gelöst werden können. 
 
b) Bewertung 
Die Leistung ist zu bewerten nach inhaltlichen Aspekten (Angemessenheit, Textaufbau, Kohärenz) und nach sprachlichen 
Aspekten (Korrektheit, Wortwahl, Syntax). Dabei sind die sprachlichen Aspekte stärker zu berücksichtigen. 
 

§ 11 
Mündliche Prüfung 

 
Die mündliche Prüfung soll die Fähigkeit zeigen, studienrelevante sprachliche Handlungen (Erörtern, Bewerten, 
Exemplifizieren, Informieren, etc.) spontan, fließend und angemessen auszuführen und zu rezipieren sowie mit relevanten 
Interaktionsstrategien (Sprecherwechsel, Kooperieren, um Klärung bitten, etc.) umzugehen. 
 
a) Aufgabenstellung und Durchführung 
Die Dauer des Prüfungsgesprächs soll 10 Minuten nicht unterschreiten und 15 Minuten nicht überschreiten. Die mündliche 
Prüfung besteht aus einem Kurzvortrag möglichst beschreibender Art von maximal 5 Minuten und einem Gespräch von 
maximal 10 Minuten. Grundlage der mündlichen Prüfung sollte ein kurzer, nicht zu komplexer und sprachlich nicht zu 
schwieriger Text und/oder Schaubild/Grafik sein. Zur Vorbereitung des Kurzvortrags soll eine Vorbereitungszeit von 
maximal 20 Minuten gewährt werden. Gruppenprüfungen sind nicht zulässig. 
 
b) Bewertung  
Die Leistung ist zu bewerten nach der inhaltlichen Angemessenheit, Verständlichkeit und Selbständigkeit der Aussagen, 
dem Gesprächsverhalten, der sprachlichen Korrektheit und lexikalischen Differenziertheit, der Aussprache und Intonation. 
 

§ 12 
Entsprechend anzuwendende Bestimmungen 

 
Die Regelungen der Prüfungs- und Studienordnung für das Bachelorstudium an der Universität Bielefeld (BPO - 
Studienmodell 2011) vom 1. September 2015 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - 
Jg. 44 Nr. 15 S. 388), zuletzt geändert durch Ordnung vom 15. Dezember 2016 (Verkündungsblatt der Universität 
Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - Jg. 45 Nr. 18 S. 426), in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend 
hinsichtlich 

a) des Rücktritts (§ 18 BPO), 
b) des Nachteilausgleichs (§ 19 BPO), 
c) Einsicht in die Prüfungsakten (§ 30 BPO), 
d) von Täuschung und Ordnungsverstößen (§ 31 BPO), 
e) der Ungültigkeit von Leistungen (§ 32 BPO). 
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§ 13 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche 
Mitteilungen in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft der 
Universität Bielefeld vom 8. Februar 2017. 
 
Bielefeld, den 17. Februar 2017 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 
 




